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 Gebührenordnung 
der Spatial & Functional Screening Core Facility (SFS-CF) 

der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und des 
Universitätsklinikums Düsseldorf 

§ 1 Allgemeines 
Die Spatial & Functional Screening Core Facility (SFS-CF) ist ein integraler Bestandteil der 
Forschungseinrichtung der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf. Durch diese Plattform werden grundlagenwissenschaftliche und translational 
orientierte Forschungsarbeiten unterstützt.  

 
Stand 2024 
§ 2 Die Kosten für die Nutzung des CODEX Multiplex-Immunofluoreszenz Service* 

 
 Intern UKD und 

HHU 
Extern Akad. Forschung 
(öffentl. Mittel) 

Service für jeden Objektträger 850 € 1050 € 
Materialkosten für jeden Objektträger 700 € 850 € 
Verwendung eines Standard-
Antikörper-Panels von 50 Antikörpern 

500 € 600 € 

Verwendung benutzerdefinierte 
Antikörperservice für jeden einzelnen 
Antikörper + 

300 € 400 € 

* Die genauen Kosten für jeden Objektträger richten sich nach der Anzahl der 
ausgewählten Antikörper und werden nach der ersten Projektberatung mitgeteilt.  
+ Für den kundenspezifischen Antikörperservice muss der Nutzer mindestens 0,1 mg 
Antikörper (trägerfrei, Mindestkonzentration von 0,2 mg/ml) an die Core Facility 
bereitstellen. 
 

§ 3 Die Kosten für die Nutzung des Hochdurchsatz-Wirkstoffscreening Screening Service 
 

 Intern UKD und HHU Extern Akad. Forschung 
(öffentl. Mittel) 

Service für jede Probe 700 € 850 € 
Clinical library (307 
Medikamente) 

1150 € 1400 € 

Extended library (664 
Medikamente) 

2300 € 2800 € 

Benutzerdefinierte library für 
jede 384-Well Platte + 

1500 € 1800 € 
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 + Für den Benutzerdefinierten Library-Dienst muss der Nutzer der Core Facility alle 
benötigten Arzneimittel als 10 mM-Stammlösung mit einem Mindestvolumen von 50 µl 
zur Verfügung stellen. 
 

§ 4 Die Kosten für die Nutzung des Xenium In Situ Spatial Transcriptomics Service 
 

 Intern UKD und HHU Extern Akad. Forschung 
(öffentl. Mittel) 

Service für jeden Assay (max. 2 
Objektträger) 

900 € 1200 € 

Materialkosten für jeden Assay 
(max. 2 Objektträger)* 

9000 € 11500 € 

Gen-Panel für jeden Objektträger* 500 € 600 € 
Verwendung des Multimodal Cell 
Segmentation Kit 

2000 € 2500 € 

* Die genauen Kosten hängen vom gewählten Gen-Panel ab und werden nach der ersten 
Projektberatung mitgeteilt. 
 

§ 5 Abweichungen von der Gebührenordnung 
(1) Eine Abweichung von der Gebührenordnung ist in Ausnahmefällen möglich und muss 

im Einzelfall diskutiert und entschieden werden (z.B. wenn Förderrichtlinien nicht mit 
der Gebührenordnung übereinstimmen, Personal durch die nutzende Arbeitsgruppe 
zur Verfügung gestellt wird oder in Kooperation mit der SFS-CF Methoden etabliert 
werden). 

(2) Fallen für eine Messung zusätzliche Verbrauchskosten an, die nicht in der 
Gebührenordnung enthalten sind werden diese separat zur Kostendeckung in 
Rechnung gestellt. Auf eventuelle Mehrkosten wird in der Vorbesprechung 
hingewiesen. 

(3) Sollte es durch grob fahrlässiges Verhalten der Nutzenden zu einer Beschädigung von 
Material oder Geräten kommen, sind die Kosten für Reparatur oder Instandsetzung 
vom Nutzenden zu tragen. 

 
§ 6 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen der Gebührenordnung der “Spatial & Functional 
Screening Core Facility“ unwirksam oder undurchführbar sein 
beziehungsweiseunwirksam oder undurchführbar werden, so wird die Wirksamkeit aller 
anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Zielsetzung 
möglichst nahekommt, welche Geschäfts- und Nutzerordnung ursprünglich mit der 
unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde. Die 
Bestimmungen der Gebührenordnung gelten also entsprechend auch für den Fall, dass 
sich eine oder alle dieser Ordnungen als lückenhaft erweisen. 
 

§7 Inkrafttreten 



 

Gebührenordnung SFS-CF 3 

Die Geschäftsordnung und Nutzungsbedingungen tritt nach Verabschiedung im Dekanat 
und bei Inbetriebnahme der SFS-CF in Kraft. Änderungen der Geschäftsordnung und 
Nutzungsbedingungen erfordern eine 2/3 Mehrheit im Steuerungskomitee.  

 


